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Publikation der definitiven Wahlvorschläge für die Erneuerungswahl der  

Mitglieder der Evangelisch-Reformierten Kirchenpflege Fällanden und deren 

Präsidentin bzw. Präsidenten für die Amtsdauer 2026–2030 

 

Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, Änderung oder zum Rückzug von Wahlvor-

schlägen für die Erneuerungswahl der Mitglieder der Evangelisch-Reformierten Kirchen-

pflege Fällanden und deren Präsidentin bzw. Präsidenten liegen folgende definitiven 

Wahlvorschläge (in alphabetischer Reihenfolge) vor: 

 

Evangelisch-Reformierte Kirchenpflege Fällanden 

(7 Mitglieder inkl. Präsidentin bzw. Präsident): 

1 Hahner, Julia 1975 Benglen Virtuelle Assistenz bisher parteilos 

2 Rufer, Rolf 1955 Fällanden Dipl. Betriebsoek. bisher FDP 

3 Spögler, Stefan 1967 Benglen 
Schreiner EFZ 

Projektleiter 
bisher die Mitte 

4 
Thelitz, Johannes 

(Hannes) 
1958 Fällanden Sozialpädagoge neu parteilos 

5 Wyss, Markus 1956 Fällanden Werkzeugmacher neu parteilos 

6 Zeller, Rosa 1954 Benglen 
ehemalige 

Betriebsleiterin 
neu parteilos 

7       

 

Als Präsidentin bzw. Präsident  

der Evangelisch-Reformierten Kirchenpflege Fällanden: 
 

Für das Präsidium sind keine Wahlvorschläge eingereicht worden. 
 

 

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 5. Dezember 2025 am Sonntag, 

12. April 2026 statt. In Anwendung von Art. 6 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung der 

Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Fällanden i.V.m. § 55a Abs. 2 GPR erhalten die 

Stimmberechtigten einen gedruckten Wahlzettel, der die Namen aller vorgeschlagenen 

Personen in alphabetischer Reihenfolge enthält. Die Stimmberechtigten erhalten eine 

Wahlanleitung. 
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Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 

Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Bezirkskirchenpflege Uster, Herr Melchior 

Volz, Eglishölzliweg 38, 8600 Dübendorf erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c Verwaltungs-

rechtspflegegesetz). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-

halten. 

 

Fällanden, 6. Februar 2026 

 

Gemeinderat Fällanden (wahlleitende Behörde)  

(Massgeblich ist die ePublikation unter www.faellanden.ch)  

 


